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Diesen Herbst fand in einem Juradorf eine grossartige Kunst-Ausstellung
statt, über deren künstlerischen Wert man sieb in guten Treuen streiten kann.
In einem Punkt waren aber die Jurassier vorbildlich : Die Kisten, die man zuge-
schraubt hingeschickt hatte, kamen wieder zugeschraubt zurück. Hatte man nichts
verkauft, so waren doch wenigstens die Kisten nicht verdorben.

Und am Turnus Ueber die Unsitte, Bilderkisten zuzunageln ist schon so viel
geschrieben worden, dass man glauben sollte, Kunst-Museen und Turnussektionen
des Kunstvereins seien auf dem Laufenden. Oder äussert sich im Zunageln die

Rücksichtslosigkeit, mit der man die Künstler behandeln zu dürfen glaubt
Es sei zugegeben, dass es nachlässige Künstler gibt, die ihre Kisten zugenagelt

einschicken. Das Reglement des Turnus aber erlaubt der Leitung, mit diesen Kolle-

gen kurzen Prozess zu machen. Die Anständigen, und das ist die grosse Mehrheit,
sollte aber unter der Nachlässigkeit der Unordentlichen nicht leiden müssen.
Und wenn die erste Turnussektion nicht weiss, was Usus und Anstand ist,
so sollte man nicht weiternageln und die Kisten in einem Zustand an den
Künstler zurückgehen lassen, dass er sie, ohne sie zu ruinieren, überhaupt nicht
mehr öffnen kann.

Aber wie gesagt, über die Sache ist schon so viel geredet und geschrieben wor-
den, dass man den Eindruck bekommt, es fehle da und dort am nötigen Respekt
vor dem Eigentum des Künstlers. E. G.
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